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Auszug aus dem Bundesentgelttarifvertrag

III. Entgeltgruppen

§ 7

Entgeltgruppenkatalog

X/04

E 1

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, die eine kurze Einweisung erfordern und
jederzeit durch andere Arbeitnehmer verrichtet werden können.

Arbeitnehmer während der Einarbeitungszeit in Tätigkeiten der Gruppe E 2.

Bei Vorliegen dieser Vorausselzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Arbeiten gleichwertiger Art insbesondere in Produktion, Labor, Technik, Lager,
Materialausgabe, Versand, Verwaltung oder in Wirtschaftsbetrieben

E 2

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten
erforderlich sind, die durch eine angemessene Berufspraxis von in der Regel bis zu 13
Wochen erworben werden.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Arbeiten gleichwertiger Art insbesondere in Produktion, Labor, Technik, Lager,
Materialausgabe, Versand, Verwaltung oder in Wirtschaftsbetrieben

Transportarbeiten auch mit Flurförderzeugen

E 3

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten
erforderlich sind, die durch eine Berufspraxis von in der Regel 6 bis 12 Monaten
erworben werden.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Arbeiten gleichwertiger Art insbesondere in Produktion, Labor, Technik, Lager,
Materialausgabe, Versand, Verwaltung oder in Wirtschaftsbetrieben



E4

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten
erforderlich sind, die durch eine abgeschlossene zweijährige Berufsausbildung in
einem nach dem Berufsbildungsgesetz anerkannten oder gleichgestellten
Ausbildungsberuf erworben worden sind und in der Regel nach eingehenden
Anweisungen ausgeführt werden. Das Merkmal der abgeschlossenen
Berufsausbildung in dieser Gruppe wird erfüllt durch den erfolgreichen Abschluss einer
Ausbildung, z. B. zum Chemiebetriebswerker, Chemielaborwerker, Elektroan-
lageninstallateur, Teilezeichner oder Handelsfachpacker.

Arbeitnehmer ohne eine derartige planmäßige Ausbildung, die aufgrund einer länge-
ren Berufspraxis auf einem Arbeitsplatz der Entgeltgruppe 3 eine entsprechende
Tätigkeit wie nach Absatz 1 ausüben.

Hilfshandwerker und Arbeitnehmer, die gleichzubewertende Tätigkeiten verrichten.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Bedienen von Betriebs- oder Produktionseinrichtungen mit den
entsprechenden Fachkenntnissen des oben genannten Personenkreises

Arbeiten mit den entsprechenden Fachkenntnissen des oben genannten
Personenkreises bei Aufbau, Inbetriebnahme, Wartung oder Instandhaltung
von Maschinen und Apparaturen sowie an Betriebs- oder Produktions-
einrichtungen

gleichwertige Arbeiten in Transport oder Verwaltung

Anwendung von Standardsoftware z. B. für Textverarbeitung und Tabellen-
kalkulation

Annehmen, Kommissionieren, Versenden von Waren und Abwickeln von
Lieferbeanstandungen

Anfertigen einfacher technischer Zeichnungen mit den dazugehörigen
einfachen Berechnungen nach Vorlagen

Vorbereiten und Durchführen von einfachen Routineanalysen nach
festliegenden Methoden

Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von einfachen Serienansätzen,
Reihenuntersuchungen, Versuchsabläufen oder präparativen Arbeiten nach
festliegenden Methoden

E 5

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, die über die Anforderungsmerkmale der
Gruppe E 4 hinaus erweiterte Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen und in der
Regel nach allgemeinen Anweisungen ausgeführt werden.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Anwendung von Standardsoftware z. B. für Textverarbeitung und Tabellen-
kalkulation

Anfertigen einfacher technischer Zeichnungen mit den dazugehörigen
Berechnungen

Vorbereiten und Durchführen von Routineanalysen nach festliegenden
Methoden
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Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von Serienansätzen, Reihenuntersu-
chungen, Versuchsabläufen oder präparativen Arbeiten nach festliegenden
Methoden

E 6

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten
erforderlich sind, die durch eine abgeschlossene mindestens dreijährige Berufs-
ausbildung in einem nach dem Berufsbildungsgesetz anerkannten oder
gleichgestellten Ausbildungsberuf erworben worden sind. Das Merkmal der ab-
geschlossenen Berufsausbildung wird erfüllt durch den erfolgreichen Abschluss, z. B.
einer Handwerkerausbildung sowie einer Ausbildung zum Kaufmann, Chemikanten,
Pharmakanten, Technischen Zeichner oder zur Fachkraft für Lagerwirtschaft.

Arbeitnehmer ohne eine derartige planmäßige Ausbildung, die aufgrund mehrjähriger
Berufspraxis gleichwertige Kenntnisse und Fertigkeiten erworben haben und
entsprechende Tätigkeiten ausüben.

Prozessleitelektroniker in den ersten zwei Berufsjahren, wenn sie eine ihrer Ausbildung
entsprechende Tätigkeit ausüben.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Fahren (Überwachen und/oder Steuern) von Anlagen oder Teilanlagen, auch
mit Prozessleittechnik, in Produktions- oder Energiebetrieben mit den
entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten des obengenannten
Personenkreises

Instandhaltungsarbeiten an Geräten, Maschinen oder Anlagen, auch mit
Funktionsprüfung und Inbetriebnahme mit den entsprechenden Kenntnissen
und Fertigkeiten des obengenannten Personenkreises

Fertigen, Zusammenbauen oder Installieren von Geräten, Maschinen oder
Anlageteilen mit den entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten des
obengenannten Personenkreises

Assistenz- und Sekretariatstätigkeiten

Kaufmännische Sachbearbeitung

Anforderungsgerechte Lagerhaltung und Lagerplanung

Anfertigen technischer Zeichnungen mit den dazugehörigen Berechnungen

Anfertigen von Stromlaufplänen und Schaltplänen



Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von Routineanalysen nach
festliegenden Methoden

Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von Serienansätzen, Reihenuntersu-
chungen, Versuchsabläufen oder präparativen Arbeiten nach festliegenden
Methoden

E 7

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, die über die Anforderungsmerkmale der
Gruppe E 6 hinaus erweiterte Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen und in der
Regel nach allgemeinen Anweisungen ausgeführt werden.

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, die über die Anforderungsmerkmale der
Gruppe E 6 hinausgehen und für die Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, die
durch eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem nach dem Berufsbildungs-
gesetz anerkannten oder gleichgestellten Ausbildungsberuf erworben worden sind und
einen größeren Abstraktionsgrad der Lerninhalte aufweisen. Diese Merkmale werden
erfüllt durch den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung zum Chemielaboranten, 
einem vergleichbaren Laboranten, zum IT-System-Elektroniker, IT-System-Kaufmann
oder zum Prozessleitelektroniker.

Arbeitnehmer, die Tätigkeiten verrichten, für die über die Anforderungsmerkmale der
Gruppe E 6 hinaus nachgewiesene gute Kenntnisse mindestens einer Fremdsprache
erforderlich sind.

Meister mit einem einfachen Arbeitsgebiet und Meister, die in ihrem Aufsichtsbereich 
eine Teilverantwortung tragen.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Fahren (Überwachen und/oder Steuern) von komplexen Produktions- oder
Energieanlagen, auch mit Prozessleittechnik, nach allgemeinen Anweisungen
mit den entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten des obengenannten
Personenkreises

Komplizierte Instandhaltungsarbeiten an Geräten, Maschinen oder Anlagen,
auch mit Funktionsprüfung und Inbetriebnahme, mit den entsprechenden
Kenntnissen und Fertigkeiten des obengenannten Personenkreises

Kompliziertes Fertigen, Zusammenbauen oder Installieren von Geräten,
Maschinen oder Anlageteilen mit den entsprechenden Kenntnissen und
Fertigkeiten des obengenannten Personenkreises

Assistenz- und Sekretariatstätigkeiten gehobenen Schwierigkeitsgrades

Kaufmännische Sachbearbeitung gehobenen Schwierigkeitsgrades

Einführen und Verwalten von Informations- und Kommunikationssystemen

Erstellen und Implementieren von Anwendungslösungen unter Beachtung
fachlicher und wirtschaftlicher Aspekte

Anfertigen technischer Zeichnungen mittleren Schwierigkeitsgrades mit den
dazugehörigen Berechnungen

Anfertigen von Stromlaufplänen und Schaltplänen mittleren Schwierigkeits-
grades

Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von Routineanalysen nach betriebs-
üblichen Methoden auf unterschiedlichen Gebieten
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Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von Serienansätzen, Reihenunter-
suchungen, Versuchsabläufen oder präparativen Arbeiten nach betriebs-
üblichen Methoden auf unterschiedlichen Gebieten

E 8

Arbeitnehmer, die regelmäßig schwierige Spezialtätigkeiten verrichten, die über die
Anforderungsmerkmale der Gruppe E 7 hinaus qualifizierte, durch eine zusätzliche
planmäßige betriebliche Spezialausbildung erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten
erfordern und selbständig ausgeübt werden.

Arbeitnehmer mit kaufmännischen oder technischen Tätigkeiten, die über die Anfor-
derungsmerkmale der Gruppe E 7 hinaus erweiterte Kenntnisse und Fertigkeiten
voraussetzen und nur allgemeiner Aufsicht bedürfen.

Meister mit einem einfachen Arbeitsgebiet, für das Kenntnisse und Fertigkeiten vor-
ausgesetzt werden, die durch eine abgeschlossene Facharbeiterausbildung oder
durch entsprechende längere Berufserfahrungen erworben worden sind und die für
einen einfachen Aufsichtsbereich Verantwortung tragen.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Fahren (Überwachen und/oder Steuern) von komplexen Produktions- oder
Energieanlagen hohen Schwierigkeitsgrades, auch mit Prozessleittechnik, mit
den entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten des obengenannten Perso-
nenkreises

Instandhaltungsarbeiten hohen Schwierigkeitsgrades an Geräten, Maschinen
oder Anlagen, auch mit Funktionsprüfung und Inbetriebnahme, mit den
entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten des obengenannten
Personenkreises

Fertigen, Zusammenbauen oder Installieren hohen Schwierigkeitsgrades von
Geräten, Maschinen oder Anlageteilen mit den entsprechenden Kenntnissen
und Fertigkeiten des obengenannten Personenkreises

Assistenz- und Sekretariatstätigkeiten hohen Schwierigkeitsgrades

Kaufmännische Sachbearbeitung hohen Schwierigkeitsgrades

Anfertigen schwierigerer technischer Zeichnungen mit den dazugehörigen
Berechnungen

Anfertigen von schwierigeren Stromlaufplänen und Schaltplänen



Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von Analysen auf unterschiedlichen
Gebieten

Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von Serienansätzen, Reihenuntersu-
chungen, Versuchsabläufen oder präparativen Arbeiten auf unterschiedlichen
Gebieten

E 9

Arbeitnehmer, die nach Anweisung höherwertige kaufmännische oder technische
Tätigkeiten verrichten, für die eine abgeschlossene funktionsbezogene zusätzliche
Aus- oder Weiterbildung oder zusätzliche Fachkenntnisse erforderlich sind, für die in
der Regel eine mehrjährige Berufserfahrung in E 8 vorausgesetzt wird.

Ausgebildete Berufsanfänger der Gruppe E 10 Absatz 1 bei einer ihrer Ausbildung
entsprechenden Tätigkeit, solange sie noch keine dreijährige betriebspraktische Er-
fahrung in einer Tätigkeit auf dem Niveau mindestens der Gruppe E 6 erreicht haben.

Meister mit einem nicht einfachen Arbeitsgebiet, die für den ihnen zugewiesenen
Aufsichtsbereich die Verantwortung tragen, wenn in diesem nicht vorwiegend Arbeit-
nehmer der Gruppe E 6 tätig sind und es sich nicht um einen vielseitigen oder nach
Umfang und Verantwortung schwierigen Aufsichtsbereich handelt.

Meister, die in ihrem Aufsichtsbereich eine Teilverantwortung tragen, wenn in diesem
vorwiegend Arbeitnehmer der Gruppe E 6 tätig sind.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Erledigen von Teilaufgaben in großen Lagern oder Speditionen

Assistenz- und Sekretariatstätigkeiten mit zusätzlicher qualifizierter Sachbe-
arbeitung

Assistenz- und Sekretariatstätigkeiten, die wesentlich durch die Verwendung
einer Fremdsprache geprägt sind

Kaufmännische Sachbearbeitung komplexer Vorgänge

Kaufmännische Sachbearbeitung, die wesentlich durch die Verwendung einer
Fremdsprache geprägt ist

Weiterentwickeln und Berechnen von Maschinenteilen nach vorhandenen
Unterlagen

Anfertigen schwieriger technischer Zeichnungen mit den dazugehörigen
Berechnungen und/oder Ausarbeiten von werkstattreifen Fertigungs-
zeichnungen nach Konstruktionszeichnungen mit Hauptmaßen oder
gleichwertigen Stromlauf- und Schaltplänen

Durchführen und Auswerten von Vermessungsarbeiten

Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von schwierigen Serienansätzen,
Reihenuntersuchungen, Versuchsabläufen oder präparativen Arbeiten

Vorbereiten, Berechnen und Durchführen von schwierigen Analysen
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E 10

Arbeitnehmer, die im Rahmen allgemeiner Anweisungen auf Teilgebieten oder in
begrenztem Umfang selbständig hochwertige kaufmännische oder technische
Tätigkeiten verrichten, für die eine planmäßige Berufsausbildung vorausgesetzt wird.
Das Merkmal der planmäßigen Berufsausbildung in dieser Gruppe wird erfüllt durch
den erfolgreichen Abschluss einer Zusatzausbildung zum Chemotechniker,
vergleichbaren Techniker oder einer mit dem staatlich anerkannten Techniker
vergleichbaren kaufmännischen Zusatzausbildung. Die Berufsausbildung kann durch
entsprechende durch Berufserfahrung erworbene gleichwertige Kenntnisse ersetzt
werden.

Meister mit einem nicht einfachen Arbeitsgebiet, für das erweiterte Kenntnisse und
Fertigkeiten vorausgesetzt werden, die durch eine abgeschlossene anerkannte Meis-
terfortbildung oder durch umfangreiche Erfahrungen in einem Aufsichtsbereich der
Gruppe E 9 erworben worden sind.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Erledigen von Aufgaben in großen Lagern oder Speditionen

Assistenz- und Sekretariatstätigkeiten, die wesentlich durch die Verwendung
zweier Fremdsprachen geprägt sind

Schwierige kaufmännische Sachbearbeitung komplexer Vorgänge

Kaufmännische Sachbearbeitung, die wesentlich durch die Verwendung
zweier Fremdsprachen geprägt ist

Konstruieren und Berechnen von Maschinen- und Apparateeinzelteilen

Durchführen von technischen Kalkulationen zur Ermittlung des Maschinenbe-
darfs und des Arbeitsganges

Ausarbeiten von Fertigungsplänen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher
Fertigungsmethoden nach Anweisung

Überwachen von Arbeitsabläufen im Technikum mit besonderem Analyse-
oder Synthesewissen

Fachliche Mitarbeit bei der Entwicklung oder Optimierung neuer Prüfverfahren
oder Methoden

Auswerten, Darstellen und Präsentieren von Versuchsergebnissen



E 11

Arbeitnehmer, die im Rahmen allgemeiner Richtlinien selbständig kaufmännische oder
technische Tätigkeiten verrichten, für die eine Ausbildung an einer Fachhochschule
zum Betriebswirt, zum Ingenieur oder ein gleichwertiger Abschluss vorausgesetzt
werden. Die Berufsausbildung kann durch aufgrund einer entsprechenden Be-
rufserfahrung auf einem Arbeitsplatz der Gruppe E 10 erworbene gleichwertige
Kenntnisse ersetzt werden.

Meister mit einem nicht einfachen Arbeitsgebiet, die für den ihnen zugewiesenen
Aufsichtsbereich die Verantwortung tragen, wenn in ihm überwiegend Arbeitnehmer
der Gruppe E 6 tätig sind,

oder die umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit Material und Maschinen benötigen,
die in der Regel eine abgeschlossene anerkannte Meisterfortbildung voraussetzen,
oder wenn es sich um einen nach Umfang und Verantwortung vielseitigen Auf-
sichtsbereich handelt. Ein vielseitiger Aufsichtsbereich liegt insbesondere vor, wenn er
verschiedene Verfahren oder Techniken umfasst.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Qualifizierte kaufmännische Tätigkeiten mit Personal- und/oder übertragener
Budgetverantwortung

Qualifizierte kaufmännische Tätigkeiten, die besondere Fachkenntnisse z. B.
auf den Gebieten der Logistik, des Finanz- und Rechnungswesens oder in
Fremdsprachen voraussetzen

Entwickeln von IT-Konzepten

Konstruktives und kalkulatorisches Durcharbeiten von Apparaturen, von
Anlageteilen und Anlagen

Bearbeitung von naturwissenschaftlichen oder technischen Aufgaben-
stellungen auch unter Einsatz komplizierter Technik wie beispielsweise:

- Durchführung von Entwicklungsarbeiten

- Entwicklung neuer Untersuchungsmethoden

- Durchführen, Überwachen und Auswerten von experimentellen
Aufgaben

- Planen von komplizierten Apparaturen

Bearbeiten und Beantworten anwendungstechnischer Kundenanfragen

Hauptberufliche Ausbilder im Sinne des Berufsbildungsgesetzes, die
selbständig Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, mit entsprechender
Berufserfahrung als Ausbilder
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E 12

Arbeitnehmer, die im Rahmen allgemeiner Richtlinien selbständig kaufmännische oder
technische Tätigkeiten verrichten, für die Spezialwissen mindestens auf Teilgebieten
und umfangreiche auf einem Arbeitsplatz der Gruppe E 11 erworbene Berufs-
erfahrungen vorausgesetzt werden.

Meister mit einem schwierigen Arbeitsgebiet, die in einem vielseitigen und schwierigen
Aufsichtsbereich die Verantwortung tragen. Ein solcher Aufsichtsbereich liegt
insbesondere vor, wenn darin stark voneinander abweichende chemische oder tech-
nische Verfahrensweisen oder Herstellungstechniken vorkommen.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Qualifizierte kaufmännische Tätigkeiten mit Personal- und/oder übertragener
Budgetverantwortung

Qualifizierte kaufmännische Tätigkeiten, die besondere Fachkenntnisse z. B.
auf den Gebieten der Logistik, des Finanz- und Rechnungswesens oder in
Fremdsprachen voraussetzen

Erstellen von Anlageplänen und Netzplänen

Entwicklungstätigkeiten betriebstechnischer Art, selbständiges Erstellen von
Produktionsschemen mittleren Umfangs

Ausarbeiten schwieriger Schaltpläne oder Schaltbilder

Durchführen komplizierter Untersuchungen und experimenteller Aufgaben und
deren Auswertung

Durchführen spezieller apparativer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf
physikalischem, mess- und regeltechnischem oder anwendungstechnischem
Gebiet

Durchführen von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten

Bearbeiten und Beantworten schwierigerer anwendungstechnischer
Kundenanfragen und gelegentliche Beratung im Außendienst 



E 13

Arbeitnehmer, die im Rahmen allgemeiner Richtlinien selbständig kaufmännische oder
technische Tätigkeiten verrichten, für die neben umfangreichen Berufserfahrungen
Spezialwissen vorausgesetzt wird und bei denen entweder begrenzte Leitungs-
aufgaben zu erfüllen sind oder Verantwortung für Teilgebiete zu tragen ist.

Meister, die einen besonders vielseitigen oder nach Umfang und Verantwortung be-
sonders schwierigen Bereich beaufsichtigen, insbesondere wenn ihm Meister der
Gruppen E 11 oder E 12 zugeordnet sind.

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen können folgende Tätigkeiten als Richtbeispiele
gelten:

Qualifizierte kaufmännische Tätigkeiten mit Personal- und/oder übertragener
Budgetverantwortung

Qualifizierte kaufmännische Tätigkeiten, die besondere Fachkenntnisse z. B.
auf den Gebieten der Logistik, des Finanz- und Rechnungswesens oder in
Fremdsprachen voraussetzen

Durchführen schwieriger Forschungs- und Entwicklungsarbeiten

Anwendungstechnisches Beraten von Kunden im Außendienst

Die bei den einzelnen Entgeltgruppen aufgeführten Richtbeispiele sind nicht erschöp-
fend. Arbeitnehmer, die Tätigkeiten beispielsweise im Außendienst, in der hauptbe-
ruflichen Betriebs- bzw. Werkfeuerwehr, im Werkschutz und im hauptberuflichen Si-
cherheitswesen ausüben, sind nach der Art ihrer Tätigkeit in die Entgeltgruppen
einzugruppieren. Dabei sind die Oberbegriffe der Entgeltgruppen mit ihren Anforde-
rungsmerkmalen maßgebend und die Richtbeispiele vergleichend heranzuziehen.


